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In dieser Ausgabe lesen Sie 


A Verwaltungsgemeinschaft "Elsteraue" 
I. 	 Bekanntmachungen 

Öffentliche Bekanntmachung der Unterlagen für die 
Eintragung von Grunddienstbarkeiten für Trinkwas
serleitungen in die betreffenden Grundbücher in den 
Gemarkungen Göbitz und Könderitz 

11. 	 Informationen 
• 	 Ordnungsamt: 

- Verbrennen pflanzlicher Gartenabfälle 
- Bekanntmachung Gewässerschau für die Gewäs
ser 2. Ordnung 

• 	 Liegenschaften : Zu vermieten 
• 	 Mitteilung Forstamt Burgenland 
• 	 Veranstaltungsplan Senioren April 2003 
• 	 Senioren-Geburtstagsglückwünsche 
• 	 Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

B Gemeinde Bornitz 
I. 	 Bekanntmachungen 
11. 	 Informationen 

C Gemeinde Draschwitz 
I. 	 Bekanntmachungen 
11. 	 Informationen 

o Gemeinde Göbitz 
I. 	 Bekanntmachungen 

Bekanntmachung 114/2003: Bauleitplanung der 
Gemeinde Göbitz 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 

"Ingepa 2000, Teilgebiet Göbitz" 


11. 	 Informationen 

E Gemeinde Könderitz 
I. 	 Bekanntmachungen 
11. 	 Informationen 

F Gemeinde Profen 
I. 	 Bekanntmachungen 

Bekanntmachung 119/2003: Berichtigung zur 
Bekanntmachung 111/2002 
Bekanntmachung 121/2003: Wahlergebnis der Bür
germeisterwahl 

11. 	 Informationen 

G Gemeinde Reuden 
I. 	 Bekanntmachungen 
11. 	 Informationen· 

DRK-Ortsgruppe Predel: 
- Altkleidersammlung 
- Vorinformation für Blutspender 
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Mitteilung 
Auf Grund der Neuorganisation in Sachsen-Anhalt wurden im Sep
tember 2002 - 24 Forstämter und 196 Revierförstereien neu gebildet. 
Das Forstamt Burgenland ist für den Burgenlandkreis und Kreis 
Weißenfels verantwortlich. 
Damit ergeben sich auch in unserem Verwaltungsbereich Ände
rungen wie folgt: 
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt 
Forstamt Burgenland 
Steinkreuzweg 1 
06618 Naumburg 
Tel.: 03445n0990 
Fax:03445n09937 

Betriebsleitung: 
Forstamtsleiter Hartung, Jürgen 
Stellvertreterin: Sturm, Isa 
Büroleiter: Strohbach, Werner 

Die Gemeinden Bornitz, Draschwttz, GÖbitz, Könderitz, Profen 
und Reuden betreut: ' 
Revierleiter Revier Hohenmölsen 
Herr Gerold Spott 
Telefon: 
034441/25678 
0170/5721186 
Sprechzeiten: 
06679 Webau, OT Rössuln, Altköpsen 23 
Dienstag: 15.00 - 17.00 Uhr 

Veranstaltungsplan Senioren April 2003 
Die Kaffee. und Spielnachmittage 
für Senioren und Vorruheständler finden wie folgt statt 

Gemeinde Bornitz: 
Montag, den 07.04.2003 
14.00 Uhr Bornitz, Gaststätte 
Dienstag, den 29.04.2003 " 
14.00 Uhr Bornitz, Sportlerheim 

Gemeinde Draschwitz: 
Dienstag, den 10.04.2003 
14.00 Uhr im Gemeinderaum 
Donnerstag, den 24.04.2003 
14.00 Uhr im Gemeinderaum 

Gemeinde Göbitz: 

Dienstag, den 01 .04.2003 , 

15.00 Uhr Gaststätte "Zum Dingsda", Maßnitz 
Montag, den 22.04.2003 
14.30 Uhr im Klubraum Torna 

Gemeinde Könderitz: 
Donnerstag, den 03.04.2003 
14.00 Uhr in der "Froschheede" Minkwitz 
Mittwoch, den 09.04.2003 
14.00 Uhr Gemeinderaum Könderitz 

Gemeinde Profen: 
Dienstag, den 15.04.2003 
14.00 Uhr Profen 11 in das Kulturzentrum Profen, Lindenplatz 

1 
Mittwoch, den 16.04.2003 
14.00 Uhr Profen I im Kulturzentrum Profen, Lindenplatz 1 

Gemeinde Reuden: 
Mittwoch, den 02.04.2003 
14.00 Uhr Predel, ehemaliger Kindergarten 
Seniorenbetreuung VGem. "Elsteraue" 

Gemeinde Göbitz 

Bekanntmachung 
114/2003 
Bauleitplanung der Gemeinde Göbitz 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 
"Ingepa 2000, Teilgebiet Göbitz" 

hier: 

a) Bekanntmachung gemäß § 10 (3) BauGB 

b) Integrierte Orts- und Gestaltungssatzung gemäß § 90 (4) 


BauO LSA 
a) Bekanntmachung gern. § 10 (3) BauGB 
Die Gemeinderatssitzung der Gemeinde Göbitz hat den 0, g, 
Bebauungsplan als Satzung beschlossen. 
Der Bebauungsplan wird mit dieser Bekanntmachung rec sver
bindlieh . 
Auf die Rechtsfolgen des § 215 BauGB wird hingewiese , E' 'le 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie ','ar' • an
geln der Abwägung und Behebung von Fehlern sind "os.a~ht 

lich,wenn: 
1. 	 eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 und 2 be r -h e

ten Verfahrens- und Formvorschriften und 
2. Mängel der Abwägung ' 

in Fällen der Nr. 1 nicht innerhalb eines Jahres, in den Fa ==" _er 

Nr. 2 nicht innerhalb von 7 Jahren seit Bekanntmachung e- Sat

zung (Bebauungsplan) schriftlich gegenüber der Gemeuroe gel 

tend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Va etz.Jng 

oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Absat 

zes 4 BauGB über die Geltendmachung etwaiger Ent c adl 

gungsansprüche nach den §§ 39 - 43 BauGB und des § 44 

Abs. 4 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche 

bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen 

Der Bebauungsplan und die Begründung werden gemäß § 1 (3) 

BauGB in der Verwaltungsgemeinschaft "Elsteraue", Hauptamt in 

06725 Reuden, Leipziger Str. 8 zu jedermanns Einsicht bE!reitge

halten. 

Jedermann kann dieses Planwerk einsehen und über seinen Inhalt 

Auskunft verlangen. 

b) Integrierte Orts~ und Gestaltungssatzung 

Die Festsetzungen im B-Plan nach § 90 (4) BauO LSA in Verbindung 

mit § 9 Abs. 4 BauGB wurden als Geltungssatzung beschlossen. 

Es wurde festgesetzt: 


Auf den Stellplätzen für Pkws ist je 6 Stellplätze mindestens 
ein großkroniger standortgerechter Laubbaum in direkter Zuord
nung zu den Stellplätzen zu pflanzen und zu erhalten. Die 
Gehölze sind entweder zwischen den Stellplätzen oder auf 
der Stirnseite auf einem mindestens 1 ,2 m breiten Grün-lPfianz
streifen anzupflanzen. Der Grün-/Pflanzstreifen muss minde
stens 2 qm groß sein. Für Stellplätze, die direkt an die im Plan 
ausgewiesene Pflanzflächen grenzen , müssen keine weite
ren Bäume gepflanzt werden. . 
Die Bäume müssen bereits mindestens 3 x verpflanzt worden 
sein und einen Stammumfang von ,mindestens 12 cm ,besit
zen. Bäume, die in den ersten drei Jahren nach Pflanzung 
abgängig sind, sind zu ersetzen . i1 
Besonders geeignet sind z. B. bn 
Spitzahorn, Acer platanoides 
Hainbuche, Carpinus betulus 
Esche, Fraxinus excelsior 
Platane, Platanus hybrida 

Die Gestaltungssatzung wird mit dieser Bekanntmachung rechts

kräftig. 

GÖbitz, den 11.03.2003 

gez. Patzschke 
Bürgermeister 


